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Text 

§ 13. (1) Steuerschuldner ist der Erwerber, bei einer Schenkung auch der Geschenkgeber und bei einer 
Zweckzuwendung der mit der Ausführung der Zuwendung Beschwerte. 

(2) Neben den im Abs. 1 Genannten haftet der Nachlaß sowie jeder Erbe in Höhe des Wertes des aus der 
Erbschaft Empfangenen für die Steuer der am Erbfall Beteiligten als Gesamtschuldner. 

(3) Der Vorerbe hat die durch die Vorerbschaft veranlaßte Steuer aus den Mitteln der Vorerbschaft zu 
entrichten. 

(4) Haben Erben, gesetzliche Vertreter oder Bevollmächtigte der Erben, Testamentsvollstrecker, 
Nachlaßpfleger oder Nachlaßverwalter den Nachlaß oder Teile desselben vor der Berichtigung oder 
Sicherstellung der Steuer anderen Personen ausgehändigt, so haften diese Personen in Höhe des aus der 
Erbschaft Empfangenen persönlich für die Steuer, es sei denn, daß sie zur Zeit der Empfangnahme in gutem 
Glauben sind. Sie sind nicht in gutem Glauben, wenn ihnen bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit 
unbekannt ist, daß die Steuer weder entrichtet noch sichergestellt ist. 

(5) Versicherungsunternehmen, die vor Berichtigung oder Sicherstellung der Steuer die von ihnen zu 
leistende Versicherungssumme oder Leibrente in das Ausland zahlen oder ausländischen Berechtigten zur 
Verfügung stellen, haften in Höhe des herausgegebenen Betrages für die Steuer, soweit dieser 3000 S übersteigt. 
Das gleiche gilt für Personen, in deren Gewahrsam sich Vermögen des Erblassers befindet, soweit sie das 
Vermögen vorsätzlich oder fahrlässig vor Berichtigung oder Sicherstellung der Steuer in das Ausland bringen 
oder ausländischen Berechtigten zur Verfügung stellen. 


